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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.07.1930

Norm

ZPO §261 Abs6

ZPO §569

Rechtssatz

Durch die beim unzuständigen Gerichte innerhalb der Frist des § 569 ZPO eingebrachte, nach deren Ablauf an das

zuständige Gericht überwiesene Klage auf Zurückstellung des Bestandobjektes wird die stillschweigende Erneuerung

des Bestandvertrages verhindert.
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